
K u r z p r o t o k o l l  
entsprechend § 41b (5) GemO 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen und Beschlüsse 
des Ausschusses für Technik und Umwelt am 11.07.2023  

 

 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:10 Uhr 

 

 
TOP 1 
Bekanntgaben 
 
Reichenbach an der Fils erweitert Ladenetz für E-Fahrzeuge 
 
Gefördert aus Bundesmitteln im Rahmen des BMVD-Programms „Ladeinfrastruktur vor Ort“, 
wurden in Reichenbach an der Fils zwei weitere E-Ladestationen errichtet. Zu den bereits 
vorhandenen 6 Doppelladesäulen im Ortskern hat die Netze BW am Siegenbergplatz und in 
der Danziger Straße auf der Rißhalde je eine neue Ladestationen aufgestellt und ins Netz 
eingebunden. Betrieben werden die neuen Ladestationen mit 100 Prozent Ökostrom. Sie 
dienen im Rahmen der Energie- und Mobilitätswende dem wachsenden Bedarf an 
Lademöglichkeiten. 
 
 
 
TOP 1.1 
Bauantrag  
Stuttgarter Straße 89, Flst.1389  
- Anbau einer Stellplatzüberdachung an die bestehende Halle 
 
Die Eilentscheidung von Bürgermeister Richter: 
„Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
§ 36 Abs.1 BauGB nicht“ 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
TOP 2 
Beschaffung einer selbstreinigenden Toilette auf dem Friedhof 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung wird Kenntnis genommen. 
 

2. Die Fassade der Toilettenanlage wird mit horizontalen Holzlatten in Lärche Lasur 
verkleidet. 
 

3. Der Beschaffung einer selbstreinigenden barrierefreien Toilette der Fa. PTMatic S.r.l. 
a socio unica, Modell TCAB H DE, zum Angebotspreis von 75.970,00 € wird 
zugestimmt. Die Kosten für die Anmietung eines Autokrans kommen noch hinzu. 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendige Planung für die Aufstellfläche an das 
Büro Fischer + Partner zu vergeben. 
 

 
 



 

5. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Arbeiten zur Herstellung der Aufstellfläche, 
Fundamente und Anschlüsse Wasser, Abwasser, Strom selbständig zu vergeben. 
  

6. Es wird ein Nutzungsentgelt von 0,50 € erhoben. Der Zugang für Behinderte ist 
kostenlos mit dem EURO-Schlüssel.  

 
 
 
TOP 3 
Antrag auf Befreiung  
Hohenzollernstraße 5, Flst.1501/4  
- Errichtung Stellplatz 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Siegenberg II – Erweiterung Teil I“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 

3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 

3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 
Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 
 
3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 
3.3 Der Versiegelungsgrad der Stellplatzflächen ist durch die Verwendung von 

wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) 
so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein.  

 
3.4 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 

Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 
Damit einhergehende Arbeiten in ggf. öffentlicher Fläche müssen separat 
beim Ortsbauamt der Gemeinde beantragt und genehmigt werden. 

 

3.5 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück 
im Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem 
nach Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. 
Werden dagegen bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und 
öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der 
Grenzverlauf aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache 
mit dem Ortsbaumt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung 
vorhanden ist, so ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu 
herzustellende bauliche Anlage bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze 
zur öffentlichen Fläche heranreicht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten 
des Bauherrn. 



 

3.6 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 
müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 

3.7 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 
Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 

erteilt. 

 
 
 
TOP 4 
Antrag auf Befreiung  
Weinbergstraße 49, Flst.2532  
- Errichtung einer Einfriedung  
- Aufstellung Mülltonnenbox  
- Errichtung PV-Anlage auf Garage 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Weinbergstraße - Mitte“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 

 
3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 

3.3 Die Dachfläche der Garage ist extensiv zu begrünen. 
 
3.4 Von der flach aufliegenden PV-Anlage dürfen keine Spiegelungen und 

Reflektionen ausgehen. 
 
3.5 Werden bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und 

öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der 
Grenzverlauf aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache 
mit dem Ortsbauamt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung 
vorhanden ist, so ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu herzustellende 
bauliche Anlage bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze zur öffentlichen 
Fläche heranreicht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn. 

 
3.6 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 



 
3.7 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
 erteilt.  
 
 
 
TOP 5 
Befreiungsantrag  
Mühlstraße 11, Flst. 1/1  
- Erweiterung der Terrasse  
- Errichtung eines Sonnenschutzes 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Mühläcker“ wird das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 
Abs.1 BauGB erteilt. 
 

3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 

3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 
Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden.  
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 

 

3.2 Der Versiegelungsgrad der Terrasse ist durch die Verwendung von 
wasserdurchlässigen Belägen so gering wie möglich zu halten. Der gesamte 
Aufbau muss wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 

3.3 Als Ausgleich für die Inanspruchnahme des Bauverbots wird die dauerhafte 
Pflanzung eines heimischen Laub- oder Obstbaumes auf dem Baugrundstück 
gefordert, der bei Abgang zu ersetzten ist. 

 

3.4 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 
müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 

3.5 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 
Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 

erteilt.  
 
 
 
 
 
 
 



 
TOP 6 
Antrag auf Befreiung  
Geishaldenweg 29, Flst.1614/4  
- Hofeinfahrt/Logistikfläche 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Geishaldenweg-Lützelbachstraße“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 

 
3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 

 
3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 

3.3 Der Versiegelungsgrad der Hofeinfahrt/Logistikfläche ist durch die 
Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger 
Pflasterbelag etc.) so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
3.4 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück im 

Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach 
Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werde. 
Werden dagegen bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und 
öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der 
Grenzverlauf aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache 
mit dem Ortsbauamt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung 
vorhanden ist, so ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu herzustellende 
bauliche Anlage bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze zur öffentlichen 
Fläche heranreicht. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.  

 
3.5 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 

Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 

 
3.6 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück im 

 Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach 
Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. Die anfallenden Kosten 
 gehen zu Lasten des Bauherrn. 

 
3.7 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.8 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 



 
 erteilt. 
 
 
 
TOP 7 
Antrag auf Befreiung  
Friedrichstraße 11, Flst.369/3  
- Einrichtung einer Grundstückseinfriedung  
- Aufstellen eines Gartengerätehauses  
- Nachgenehmigung vorhandener Terrassen mit Pavillion und Außentreppe 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Ayösch – 1.Änderung“ für das Aufstellen des Gartengerätehauses 
und der Nachgenehmigung der Außentreppe, der Terrassen und den Pavillon wird das 
Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 

3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 
Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen und 
darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 

 
3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
 
3.3 Der Versiegelungsgrad der Terrassen ist durch die Verwendung von 

wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) so 
gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss wasserdurchlässig 
ausgebildet sein. 

 
3.4 Werden bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und öffentlichen 

Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der Grenzverlauf aus 
Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache mit dem Ortsbauamt 
herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung vorhanden ist, so ist diese 
ebenfalls herzustellen, wenn die neu herzustellende bauliche Anlage bis ganz oder 
aber bis 30 cm an die Grenze zur öffentlichen Fläche heranreicht. Die anfallenden 
Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.  

 
3.5 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen müssen 

entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf Kosten des 
Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.6 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
 erteilt. 
 
4. Das Einvernehmen nach § 36 Abs.1 BauGB wird nicht erteilt für die Einfriedung. 
 



 
TOP 8 
Bauantrag  
Blumenstraße 12, Flst.2201/2  
- Nutzungsänderung Gewerberäume zu Beherbergungsstätte 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
§ 36 Abs.1 BauGB. 
 

3. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Schorndorfer Straße – Baulinienplan zwischen Ulmer- und 
Schorndorfer Straße“ wird das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB 
erteilt. 
 

4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 

4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 
Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 
 

4.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 
eingeleitet werden. 

 

4.3 Auf die separate Genehmigung der Entwässerung durch die Gemeinde wird 
verwiesen. 

 

4.4 Der Versiegelungsgrad der Stellplatzflächen ist durch die Verwendung von 
wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) 
so gering wie möglich zu halten. Der gesamte Aufbau muss wasserdurchlässig 
ausgebildet sein.  

 

4.5 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 
Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung 
des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 
Damit einhergehende Arbeiten in ggf. öffentlicher Fläche müssen separat beim 
Ortsbauamt der Gemeinde beantragt und genehmigt werden. 

 

4.6 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück im 
Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach 
Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. 
Werden dagegen bestehende Abgrenzungen zwischen Privatgrundstück und 
öffentlichen Flächen durch das Bauvorhaben verändert, so ist der Grenzverlauf 
aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache mit dem 
Ortsbaumt herzustellen. Sofern im Bestand keine Einfassung vorhanden ist, so 
ist diese ebenfalls herzustellen, wenn die neu herzustellende bauliche Anlage 
bis ganz oder aber bis 30 cm an die Grenze zur öffentlichen Fläche heranreicht. 
Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn. 



 

4.7 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 
müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 

4.8 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 
Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 

erteilt. 

  

 
 
TOP 9 
Bauantrag  
Fürstenstraße 59, Flst.1077/10  
- Aufstockung auf bestehendes Wohnhaus 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
§ 36 Abs. 1 BauGB. 

 

3. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Fürstenstraße“ wird das Einvernehmen der Gemeinde nach  
§ 36 Abs.1 BauGB erteilt. 
 

4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 

4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 

Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 

und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden.  

 Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 

 

4.2 Die Dachfläche des Gebäudes, ausgenommen der Dachterrasse, ist 

zusätzlich dauerhaft extensiv mit einer standortgerechten Gräser- 

Kräutermischung zu begrünen. 

 

4.3 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 

Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 

4.4 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 

öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 

erteilt.  

 
 
 
 



 
TOP 10 
Bauantrag  
Geishaldenweg 17, Flst.1606/8  
- Energetische Sanierung  
- Um- und Anbau best.Wohnhaus 
 

Beschluss: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  

§ 36 Abs.1 BauGB. 
  
3. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Geishaldenweg-Lützelbachstraße“ wird das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 Abs.1 BauGB erteilt. 

 
4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 

4.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 
Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 
Die Entwässerung ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. 

 
4.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet werden. 
  
4.3 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 

müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
4.4 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt.  

 
 
 
TOP 11 
Mitteilungen und Sonstiges 
 
Zu diesem TOP ergeht keine Wortmeldung. 
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